
Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch 
Hunde

(Hundehaltungsverordnung  - HV)

§ 1
Anleinpflicht

(1) Wer Hunde in öffentlichen Anlagen oder auf öffentlichen Wegen, Straßen und 
Plätzen mit sich führt, hat dies so zu tun, daß andere nicht gefährdet, geschädigt 
oder belästigt werden.

(2) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder die öffentli-
che Reinlichkeit sind Kampfhunde und große Hunde in allen öffentlichen Anlagen so-
wie auf allen öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage stets an ei-
ner reißfesten Leine von höchstens 2 m Länge zu führen. Die Person, die einen lei-
nenpflichtigen Hund führt, muß dabei jederzeit in der Lage sein, das Tier körperlich 
zu beherrschen. 

(3) Von Kinderspielplätzen und deren näherem Umgriff sind Kampfhunde und große 
Hunde fernzuhalten; auch ein Mitführen an der Leine in diesen Bereichen ist nicht 
gestattet.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Die Eigenschaft eines Kampfhundes im Sinne dieser Verordnung bestimmt sich 
nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LStVG i.V.m. § 1 der Verordnung über Hunde mit gestei-
gerter Aggressivität und Gefährlichkeit vom 10.07.1992 (GVBl S. 268) in der jeweils 
geltenden Fassung.

(2) Große Hunde im Sinne dieser Verordnung sind Hunde, die eine Schulterhöhe
von mindestens 50 cm aufweisen. Zu den großen Hunden gehören insbesondere er-
wachsene Hunde der Rassen Schäferhund, Boxer, Dobermann, Rottweiler und Deut-
sche Dogge.

(3) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit ihren Bestandteilen im Sinne des 
Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, Sei-
ten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und Radwege, Böschungen und Grün-
streifen. Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind auch tatsächlich öffent-
liche Wege.

(4) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener 
oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstü-
cke, zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Beb-
bauung unterbrechen den Zusammenhang nicht.



(5) Kinderspielplätze sind Flächen, die für Kinder zum Spielen bestimmt sind und die 
in der Regel entsprechende Einrichtungen, wie z.B. Sandkästen, Turn- und Spielgerä-
te, Tischtennisplatten, Ballspielflächen u.ä., aufweisen. Zu den Kinderspielplätzen 
gehören auch Bolzplätze und sogenannte Aktivspielplätze.

Kinderspielplätze sind nicht nur solche, die in öffentlicher Trägerschaft stehen, son-
dern auch Kinderspielplätze, die sich in Privateigentum befinden und tatsächlich öf-
fentlich zugänglich sind.

Zum näheren Umgriff der Kinderspielplätze gehören die unmittelbar angrenzenden 
Flächen, insbesondere die Bereiche, in denen sich die Aufsichtspersonen der spielen-
den Kinder regelmäßig aufhalten (z.B. Ruhebänke, Wegeflächen im Bereich der 
Spieleinrichtungen usw.).

§ 3
Ausnahmen

Von § 1 dieser Vorschrift sind ausgenommen:

a) Blindenführhunde,

b) Diensthunde der Polizei, des Strafvollzuges, des Bundesgrenzschutzes, der Zoll-
verwaltung und der Bundeswehr im Einsatz,

c) Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind,

d) Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehene Prüfung bestanden haben und als
Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungs-
dienst eingesetzt sind,

e) Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, wenn sie die Brauchbar-
keitsprüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdge-
setzes vom 01. März 1983 (GVBl S. 51) erfolgreich abgelegt haben, sowie

f) im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit dies der Einsatz erfordert.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 18 Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig als dafür verantwortliche Person



1. entgegen § 1 Abs. 2 dieser Verordnung einen Kampfhund oder großen Hund in 
öffentlichen Anlagen oder auf öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen 
Ortslage umherlaufen läßt, ohne ihn an der erforderlichen Leine zu halten bzw. 
das Tier in den genannten Bereichen von einer Person angeleint ausführen läßt, 
welche nicht in der Lage ist, dieses Tier körperlich zu beherrschen;

2. entgegen § 1 Abs. 3 dieser Verordnung einen Kampfhund oder großen Hund auf 
einem Kinderspielplatz oder in dessen näheren Umgriff mit sich führt.


